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Ministerialbekanntmachungen.
[67) l. Der nachstehend abgedruckte Nachtrag zu den Satzungen der Gemeinde-
sparkasse in Oldisleben ist von uns genehmigt worden.

Weimar, den 28. Juni 1911.

Großherzoglich Sächsisches Staatsministerium,
Departement des Innern.
Für den Departementschef:

Slevogt.

Dritter Nachtrag
zu den Satzungen der Gemeindesparkafse in Oldisleben

vom 29. Juni 1889.

I.

§ 7 Abs. 1—4 erhält folgende Fassung:
Die Sparkasse verzinst die Einlagen nur, soweit sie volle Mark erreichen.
Beträge unter einer Mark bleiben unverzinslich.

1911 36


